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 3

Kapitel 1  Überblick über die verschärften Offen- 
legungspflichten aus Sicht der Aufsicht 

1.1.  Offenlegung als flankierendes Instrument der Bankenauf-
sicht 

In dem 2004 verabschiedeten Rahmenwerk von Basel II hat der Baseler Aus-
schuss für Bankenaufsicht (Baseler Ausschuss) ergänzend zu den Mindestan-
forderungen an die Solvenz eines Instituts (Säule 1) zwei weitere aufsichtliche 
Vorgaben formuliert. Mit der Säule 3 wurde zugleich ein neuer Aufsichtsansatz 
beschritten. Während die Säule 1 und Säule 2 auf das Handeln der Aufseher 
gerichtet sind, zielen die in der Säule 3 formulierten Transparenzanforderungen 
auf das Verhalten der Marktteilnehmer ab. Die Verpflichtung zu einer präzisen 
und umfassenden Offenlegung von Risikopositionen und deren Unterdeckung 
mit Eigenmitteln soll letztlich die komplementäre Nutzung der Marktmecha-
nismen für bankaufsichtliche Zwecke ermöglichen. Dem liegt die Erwartung zu 
Grunde, dass gut informierte Marktteilnehmer eine risikobewusste Geschäfts-
führung und ein wirksames Risikomanagement von Kreditinstituten in ihren 
Kredit- und Anlageentscheidungen honorieren beziehungsweise risikoreiches 
Verhalten entsprechend sanktionieren. Für die Kreditinstitute ergibt sich wie-
derum ein zusätzlicher Anreiz, ihre Risiken zu kontrollieren und effizient zu 
steuern.1 Der disziplinierende Effekt einer verstärkten Offenlegung soll die  
Arbeit der Aufsicht unterstützen. 

  

                                                 
1  Vgl. Deutsche Bundesbank, Monatsbericht, April 2001, S. 31ff. 
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Abbildung 1: Die Grundstruktur des Baseler Rahmenwerks 
 

1.2.  Offenlegungsaktivitäten des Baseler Ausschusses 

1.2.1.  Verankerung der Offenlegung als Baseler Grundsatz 

Im Zuge der jüngsten Überarbeitung der »Baseler Grundsätze für eine wirk-
same Bankenaufsicht« betonte der Baseler Ausschuss nochmals die zentrale 
Rolle einer starken Marktdisziplin bei der Förderung eines sicheren und soliden 
Bankensystems.2 Geleitet durch die Erfahrung aus der Finanzmarktkrise, dass 
Offenlegung und Transparenz wichtige Voraussetzungen zur Wahrung des 
Vertrauens in die Banken sind, hat er den vormals primär auf den Ausweis von 
Informationen im Zusammenhang mit der Rechnungslegung abzielenden 
Grundsatz aufgeteilt und einen umfassenden, eigenständigen Grundsatz zur 
Offenlegung und Transparenz (Grundsatz 28) formuliert. Damit soll der 
Aufsichtspraxis künftig auch auf dem Gebiet der Offenlegung eine bessere Ori-
entierung gegeben werden. Konkret sind die Aufsichtsbehörden aufgefordert 
darauf zu achten, »…dass Banken und Bankkonzerne regelmäßig Informatio-
nen auf konsolidierter und, wo angebracht, auf Solo-Basis veröffentlichen. 
Diese Informationen müssen einfach zugänglich sein und ein getreues Bild der 

                                                 
2  Vgl. Lautenschläger, Sabine: Das Grundgesetz der Bankenaufseher, in: Die Bank, 10.2012, S. 26–

29 sowie Lautenschläger, Sabine: Bankenaufsicht mit geschärftem Augenmaß, in: BankPraktiker 
12-01/2013, S. 448 ff. 
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Finanzlage, des Erfolgs, der Risikopositionen, der Risikomanagementstrategien 
sowie der Grundsätze und Abläufe in der Führungsstruktur vermitteln.«3 

1.2.2.  Neuerungen der Offenlegung gemäß Basel II.5 und Basel III 

Die Stärkung von Offenlegung und Transparenz der Institute war immer auch 
Bestandteil bei der Überarbeitung des Rahmenwerks von Basel II. So wurden 
im Zuge der kurzfristigen Anpassungsmaßnahmen als Reaktion auf die Finanz-
marktkrise im Jahr 2009 (Enhancements and Revisions to the Basel II frame-
work – Basel II.5) zum einen die bereits existierenden Offenlegungsanforde-
rungen im Verbriefungsbereich sowie zum Marktpreisrisiko im Handelsbuch 
verschärft und zum anderen zusätzliche Transparenzvorgaben für die neu for-
mulierten Vorgaben zur Vergütung eingefügt.  

Weit stärkere Auswirkungen auf die Offenlegung resultieren aus dem gegen-
wärtig laufenden Basel III-Projekt. Im Rahmen der Neufassung der Eigen-
mittelanforderungen wurden erstmals auch konkrete Offenlegungsformate vor-
gestellt. Seither gibt es bindende Vorgaben für die quantitative und qualitative 
Offenlegung der Bestandteile des regulatorischen Eigenkapitals wie auch für die 
zusätzlich geforderte Abstimmung mit den entsprechenden Positionen in den 
publizierten Finanzausweisen (Composition of capital disclosure requirements 
– June 2012).4 

Des Weiteren hat der Baseler Ausschuss Anforderungen für die ab 2013 gefor-
derte Offenlegung der in der Bewertungsmethodik von global systemrelevanten 
Banken (G-SIB) verwendeten Indikatoren 5 sowie der im Rahmen der Kapital-
steuerung zusätzlich zu berücksichtigenden, nicht risikoorientierten Höchstver-
schuldungsquote (Basel III leverage ratio framework and disclosure require-
ments – January 2014)entwickelt.6 Darüber hinaus wurden im Zuge der Ent-
wicklung von aufsichtlichen Vorgaben zur Begrenzung des Liquiditätsrisikos 
entsprechende Publizitätsanforderungen formuliert. Dies hat zur Folge, dass ab 
2015 Informationen zur Mindestliquiditätsquote (LCR), die sich auf die Steue-
rung der kurzfristigen Liquidität mit einem Zeithorizont von 30 Tagen bezieht, 
offenzulegen sind (Liquidity coverage ratio disclosure standards – January 
2014).7 Des Weiteren sind ab 2018 Angaben zur strukturellen Liquiditätsquote 

                                                 
3  Abrufbar unter: http://www.bis.org/publ/bcbs230.htm 
4  Abrufbar unter: http://www.bis.org/publ/bcbs221.htm 
5  Abrufbar unter: http://www.bis.org/publ/bcbs255.htm 
6  Abrufbar unter: http://www.bis.org/publ/bcbs270.htm 
7  Abrufbar unter: http://www.bis.org/publ/bcbs272.htm 

3   
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(NSFR) erforderlich, mit der eine ausreichend stabile Refinanzierung der Ak-
tivseite auch unter Stressbedingungen mit einem Zeithorizont von einem Jahr 
gewährleistet werden soll (Net Stable Funding Ratio disclosure standards – June 
2015).8 

 

 
 

Abbildung 2: Die Entwicklung der Baseler Offenlegungsanforderungen im Zeitablauf 
 

1.2.3.  Grundlegende Überarbeitung des Säule 3-Konzepts 

Bei Einführung der Säule 3 hatte der Baseler Ausschuss bewusst auf die For-
mulierung strenger Offenlegungsvorgaben verzichtet. Dies beruhte auf der An-
nahme, dass das freie Spiel der Marktkräfte letztlich zu einer Angleichung des 
Offenlegungsverhaltens führt. Bei einem Vergleich der Offenlegungsberichte 
von international aktiven Instituten stellte sich allerdings heraus, dass sich deren 
Offenlegungspraktiken in inhaltlicher und formeller Hinsicht teilweise deutlich 
unterscheiden. Damit erfüllen die Säule 3-Berichte nur in eingeschränktem Um-
fang die Anforderungen der Informationsnutzer nach aussagekräftigen und ver-
gleichbaren Informationen. Gleichzeitig ist innerhalb des Baseler Ausschusses 
eine Dezentralisierung bei der Formulierung der Offenlegungsanforderungen 
feststellen, indem jedes Sachgebiet seine eigenen Offenlegungsanforderungen 
erstellt.9 Der Baseler Ausschuss sah sich deshalb zusätzlich gefordert, die zu-
sätzlichen Offenlegungsregelungen inhaltlich besser aufeinander abzustimmen 
und formell in einem einzigen Regelwerk zusammenzufassen. 

  

                                                 
8  Abrufbar unter: http://www.bis.org/press/p150622.htm 
9  Vgl. Kasprowicz, Thilo/Ott, Klaus/Quinten, Daniel: Basel IV – Erste Konturen der nächsten  

Reform, in Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen, 01.07.2014, S. 10. 
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Am 28. Januar 2015 veröffentlichte der Baseler Ausschuss ein erstes Dokument 
zur Überarbeitung der Säule 3 »Revised Pillar 3 disclosure requirements«.10 Neu 
ist zum einen die Formulierung von fünf Grundprinzipien für eine adäquate 
Offenlegung. Demnach sollen die Informationen verständlich, umfassend, aus-
sagekräftig, stetig und interinstitutionell vergleichbar sein. Zum anderen wur-
den Tabellenformate zum Kreditrisiko, zum Gegenparteiausfallrisiko, zur Ver-
briefung und zum Marktrisiko entwickelt. Daneben gelten künftig konkrete 
Vorgaben zur Strukturierung des Offenlegungsberichts. Quantitative Angaben, 
die für die Analyse der Eigenmittelanforderungen unbedingt erforderlich sind 
(sog. »Kern-Informationen«), sind in einem eigenständigen, leicht auffindbaren 
Bericht in einem fest vorgegebenen Form und mit einer fest vorgegebenen Fre-
quenz (vierteljährlich) zu publizieren. Für sog. »Nicht-Kerninformationen ist 
ein halbjährlicher oder jährliche Offenlegung ausreichend. Hier ist es den Insti-
tuten auch freigestellt, von den formulierten Tabellen abzuweichen, insbeson-
dere wenn es einer adäquaten Darstellung der individuellen Risikosituation för-
derlich ist. Nur im Einzelfall, insbesondere zur Vermeidung von Duplizitäten 
sind auch Querverweise auf andere Dokumente erlaubt. Die neuen Offenle-
gungsvorgaben sind erstmals Ende 2016 anzuwenden. 

1.3.  Übernahme der Baseler Offenlegungsempfehlungen  
in der EU 

1.3.1.  Das CRD IV-Paket 

Die Verlautbarungen des Baseler Ausschusses zu Basel III sind wie alle Baseler 
Texte für Deutschland erst einmal nicht rechtsverbindlich. Die europarechtli-
che Verankerung vollzog sich in Form des CRD IV-Pakets. Dieses setzt sich 
zum einen aus der neu gefassten Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (»CRR«)  
zusammen. Hier sind neben der Säule 1 alle wesentlichen Aspekte der Säule 3 
geregelt. Darüber hinaus finden sich einige wenige Offenlegungsanforderungen 
auch weiterhin in der überarbeitete Richtlinie 2013/36/EU (»CRD IV«). Die 
finalen Rechtstexte wurden im Europäischen Amtsblatt am 26. Juni 2013  
publiziert. Das CRD IV-Paket ist am 28. Juni 2013 (CRR) bzw. 17. Juli 2013 
(CRD IV) in Kraft getreten. Als Datum der erstmaligen Anwendung wurde der 
01.01.2014 festgelegt.  

                                                 
10  Abrufbar unter: http://www.bis.org/bcbs/publ/d309.htm 
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1.3.2.  Grundsätzliche Verankerung der Offenlegung in der CRR 

Mit der Übernahme von Basel III auf dem Verordnungsweg (CRR) hat sich der 
Rechtscharakter der Säule 3-Regulierung fundamental geändert. Die Offenle-
gungsanforderungen sind unmittelbar geltendes europäisches Recht geworden 
(»Single Rulebook«). Eine nationale Implementierung ist nicht mehr erforder-
lich.11  

Zur Sicherstellung eines grenzüberschreitend einheitlichen Regelwerks ist die 
Europäische Bankenaufsichtsbehörde (European Banking Authority – EBA) 
gem. CRR ermächtigt, auch für Teilbereiche der Offenlegung Entwürfe für sog. 
technische Durchführungs- und Regulierungsstandards zu entwickeln. Diese 
technischen Standards stellen Konkretisierungen zur Ausgestaltung der jeweili-
gen Offenlegungssachverhalte dar. Nach der formellen Annahme durch die 
EU-Kommission werden sie ebenfalls unmittelbar geltendes europäisches 
Recht (Level-2-Gesetzgebung).  

Darüber hinaus ist die EBA zur Entwicklung sogenannter Leitlinien (»Guide-
lines«) auch zur Offenlegung ermächtigt bzw. verpflichtet. Zwar haben sind alle 
EBA-Leitlinien erst einmal unverbindlich und damit auch nicht unmittelbar 
rechtswirksam. Da jede Aufsichtsbehörde aber die Anwendung bzw. Nichtan-
wendung verbunden mit einer entsprechenden Begründung öffentlich erklären 
muss (»comply or explain«-Prinzip), entfalten diese faktisch dennoch eine nicht 
zu unterschätzende Bindungswirkung. 

 
Regulierungstatbestand Rechtsgrund-

lage 
Rechtsart Frist 

Eigenmittel Art. 437 CRR ITS 28.07.2013 
Verschuldungsquote Art. 451 CRR  ITS 30.06.2014  
Nachweis globale Systemrele-
vanz 

Art. 441 CRR ITS 01.07.2014  

 – in Ergänzung zu s. o.  Guidelines 01.07.2014  
Antizyklischer Kapitalpuffer Art. 440 CRR RTS 31.12.2014  
Unbelastete Vermögenswerte Art. 443 CRR RTS 01.01.2016 
Unbelastete Vermögenswerte Art. 443 CRR Guidelines 30.06.2014 
Materialität Art. 432 CRR  Guidelines 31.12.2014 
Vertraulichkeit Art. 432 CRR Guidelines 31.12.2014 
Häufigkeit Art. 433 CRR Guidelines 31.12.2014 

 
Tabelle: Rechtsetzungsmaßnahmen der EBA zur Offenlegung 

                                                 
11  Vgl. Die Umsetzung von Basel III in europäisches und nationales Recht, Deutsche Bundes-

bank, Monatsbericht, Juni 2013, S 57-73. 
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Trotz der umfassenden europarechtlichen Normierung der Säule 3-Offenle-
gung treten im Rahmen der Implementierung bei den Instituten immer noch 
Auslegungsfragen auf. Mit der Einrichtung eines eigenen Frage- und Antwort-
Verfahrens (»Q&A network on disclosure«) trägt die EBA auch auf dem Gebiet 
der Offenlegung Sorge für eine europaweit einheitliche Interpretation und  
Implementierung der diesbezüglichen CRR-Regelungen sowie und der entspre-
chenden bindenden technischen Standards. 

1.3.3.  Ergänzende Offenlegungsregelungen gemäß CRD IV 

Im Rahmen der Trilog-Verhandlungen wurden zusätzliche Offenlegungsanfor-
derungen beschlossen, die über die klassische Säule 3 hinausgehen. Da diese 
auch keine unmittelbare bankaufsichtliche Relevanz besitzen, wurden sie nicht 
im Wege der CRR, sondern wie bisher auf dem Richtlinienweg geregelt. Dies 
betrifft zum einen die Anforderungen an eine länderspezifische Berichterstat-
tung (Art. 89 CRD IV), wonach Institute eine regionale Gliederung bestimmter 
wirtschaftlicher Kenngrößen, wie Umsatz, Gewinn oder Verlust vor Steuern, 
Steuern auf Gewinne oder Verlust und erhaltene staatliche Beihilfen unterteilt 
nach EU und Drittstaaten in einer Anlage zum Jahresabschluss auszuweisen 
haben. Des Weiteren wird künftig ein Ausweis der Kapitalrendite (Art. 90  
CRD IV) als Quotient aus Nettogewinn und Bilanzsumme gefordert. Beide 
Sachverhalte sind im Rahmen der Finanzberichterstattung zu veröffentlichen 
und deshalb auch zu prüfen. Schließlich wurde den nationalen Aufsehern die 
Ermächtigungsgrundlage erteilt, gewisse Sachverhalte hinsichtlich der Offenle-
gung nach eigenem Ermessen zu handhaben (Art. 106 CRD IV). Hierunter fal-
len spezielle technische Fragen der Offenlegung, wie die Nutzung besonderer  
Medien oder Orte, und die Möglichkeit der Verpflichtung von Mutterunterneh-
men zur Veröffentlichung einer Beschreibung der rechtlichen sowie der ange-
wandten Corporate Governance Struktur der Gruppe. 

  

12   
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1.4.  Nationale Implementierung der europäischen  
Offenlegungsvorgaben 

Die nationale Umsetzung der Offenlegungsregelungen gemäß CRD IV erfolgte 
im Rahmen des entsprechenden Umsetzungsgesetzes vom 28. August 2013. 
Dieses setzt einerseits die CRD IV in nationales Recht um und hebt andererseits 
die Vorgaben auf, die die CRR regelt oder dieser entgegenstehen. Es wurde am 
3. September 2013 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht und trat am 1. Januar 
2014 in Kraft.  

Die Neuregelung der Säule 3 hatte mehrere Änderungen in der nationalen Ge-
setzgebung zur Folge. So wurde der Offenlegungsteil der Solvabilitätsverord-
nung (SolvV) aufgehoben. Im Kreditwesengesetz wurde in § 26a Absatz 1  
Satz 1 ein Verweis auf die Offenlegungspflichten gemäß CRR eingefügt. Weiter 
wurde § 18 der Prüfungsberichtsverordnung (PrüfbV) verweistechnisch ange-
passt. Schließlich wurde in der Instituts-Vergütungsverordnung (Instituts-
VergV) der Offenlegungspart gestrichen. Die Umsetzung der CRD-IV Offen-
legungsanforderungen gemäß Artikel 89, 90 und 106 erfolgte im Rahmen von 
§ 26a Absatz 1 und 2 Satz 2 KWG.  

Im Gefolge der geänderten europäischen Richtlinienvorgaben wurden auch die 
nationalen Bußgeldvorschriften überarbeitet. Verstöße gegen die Offenlegung 
werden künftig gemäß dem neugeordnetem § 56 Absatz 5 Satz 1 Nummer 25 
bis 29 in Verbindung mit Absatz 6 Nummer 1 und 3 KWG geahndet.  

 

14   
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Kapitel 2  Allgemeine Vorschriften der Offenlegung  

2.1.  Anwendungsbereich der Offenlegung 

2.1.1.  Einführung 

Mit der als »Basel II« im Juni 2004 verabschiedeten Empfehlung des Baseler 
Ausschusses für Bankenaufsicht12 wurde erstmals eine Säule III und damit die 
Anforderungen an die Offenlegung von Informationen durch Institute einge-
führt. Die Säule I mit Vorgaben zur Ermittlung der Eigenkapitalanforderungen 
wurde somit neben einem aufsichtlichen Überprüfungs- und Überwachungs-
prozess (Säule II) durch eine weitere Säule III ergänzt, die durch die Offenle-
gung von Information die Marktdisziplin zur Verbesserung des Risikomanage-
ments fördern sollte. 

Die bis Ende 2006 einschlägige Eigenkapitalvereinbarung von 1988 (»Basel I«) 
konzentrierte sich allein auf das Mindesteigenkapital für Institute als die ent-
scheidende Größe für die Begrenzung der Risiken und damit der Verluste im 
Falle der Insolvenz eines Institutes. Auf Basel I aufbauend zielte die neue  
Baseler Rahmenvereinbarung über die Eigenkapitalempfehlung für Kreditinsti-
tute auf eine Stärkung der Sicherheit und Solidität des Finanzsystems ab. In der 
jüngsten Finanzkrise sollte sich jedoch zeigen, dass fundamentale Ergänzungen 
notwendig waren. 

Wesentliches Ziel der damaligen Eigenkapitalregelung war es, die Eigenkapital-
anforderungen an Banken stärker als bisher vom eingegangenen Risiko abhän-
gig zu machen sowie neuere Entwicklungen an den Finanzmärkten und im  
Risikomanagement der Institute zu berücksichtigen. Hier ist insbesondere die 
Möglichkeit zru Verwendung interner Modelle für Zwecke der Säule I zu nen-
nen. Weitere Schwerpunkte lagen in der Vorgabe von Grundprinzipien für die 
qualitative Bankenaufsicht sowie einer Erweiterung der Offenlegungspflichten 
zur Stärkung der Marktdisziplin. 

Auf europäischer Ebene erfolgte die Umsetzung von Basel II in verbindliches 
Recht durch die Veröffentlichung der Bankenrichtlinie (2006/48/EG) und der 
Kapitaladäquanzrichtlinie (2006/49/EG) im Juni 2006. In Deutschland fand 
die Umsetzung von Basel II in nationales Recht durch Änderungen im Kredit-
wesengesetz und durch ergänzende Verordnungen, insbesondere die Mitte  

                                                 
12  Vgl. Basel II: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards:  

a Revised Framework, Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht, Juni 2004. 
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